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Heymann/Pompoes, Zur Rechtsprechung bei Preisdelikten, NJ, 1965,
S. 167 ff.).

Zur A bführung des M ehrerlöses ist nu r der T äter eines Preisdelikts 
verpflichtet. T äter ist, wer den Preis bestimm t, fo rdert und letztlich auch 
erlangt hat. Dabei ist nicht ausgeschlossen, daß er sich zur A usführung 
seiner Geschäfte der M itw irkung anderer Personen bedient. Das diesen 
Personen zugeflossene Geld (Verm ittlungsentgelt) ist kein M ehrerlös, es 
kann von ihnen nicht eingezogen werden. Erzielt eine V erkäuferin zu
gunsten des Betriebes einen M ehrerlös, so erlangt der B etrieb Eigentum, 
die V erkaufskraft kann dann nicht zur A bführung des M ehrerlöses ver
u rte ilt werden.

Bei berechtigten Rückforderungsansprüchen, deren Vorliegen vom Ge
schädigten zu beantragen ist, m uß das Gericht im U rteil die E rstattung  des 
M ehrerlöses an ihn anordnen, fü r die Berechnung des M ehrerlöses sind 
insow eit die gleichen K riterien  maßgebend, die auch fü r die A bführung 
an den S taatshaushalt gelten.

Eine Rückerstattung erfolgt nicht, wenn die Geschädigten nicht be
kann t sind, keinen R ückerstattungsantrag gestellt oder die Geschädigten 
Verzicht geleistet haben.

Eine Rückerstattung erscheint nicht berechtigt, wenn
— die Geschädigten vorsätzlich an der Preisüberschreitung beteiligt 

w aren ;
— die E rm ittlung der Geschädigten und die Rückerstattung der M ehr

erlöse einen nicht vertretbaren  A rbeitsaufw and verursachen w ürden;
— die im Einzelfall erm ittelten  M ehrerlöse geringfügig sind. (Vgl. auch 

M ehrerlös-AO vom 28. 6.1968, GBl. II S. 562.)

7. Durch Abs. 4 w erden die Personen erfaßt, denen eine Pflicht ob
liegt, den Nachweis hinsichtlich der von ihnen kalkulierten  und

berechneten Preise zu führen. Die gesetzliche V erpflichtung ergibt sich aus 
§§ 18 f. der P reisanordnung 2025 — Verpflichtung zur Preisauszeichnung 
und zum Preisnachweis — vom 10.1.1964 — GBl. II S. 95 —. Danach be
steh t die gesetzliche Pflicht, die h ierfü r maßgeblichen U nterlagen — 
K alkulationen, Ein- und A usgangsrechnungen — zu führen. Der T at
bestand verlangt, daß die Verletzung der Pflicht zur D urchführung des 
Preisnachweises vorsätzlich verursacht worden ist, daß die E inhaltung 
der ^gesetzlich zulässigen Preise nicht festgestellt w erden kann. Dieser 
Verstoß ist jedoch nu r dann strafbar, w enn bereits eine gerichtliche Ver
urteilung erfolgt ist oder der T äter innerhalb  des letzten Jah res schon 
einm al disziplinarisch, m it einer O rdnungsstrafe, durch ein gesellschaft
liches Gericht oder durch die M itgliederversam m lung einer sozialisti
schen Genossenschaft wegen Verletzung der Preisnachw eispflicht zur 
V erantw ortung gezogen' worden ist.

8. Zwischen einer vorsätzlichen Verletzung der Preisbestim m ungen 
(§ 170 Abs. 1) und Betrug (§§ 159, 161, 162, 178, 180 und 181) kann

Tateinheit vorliegen, wenn über die Richtigkeit und Zulässigkeit des


